
öSrcRmffi@ffi ftS@ffi tr AMZuEKAMMTR

Nach erfolg reicher Absolvieru ng

der im S 15 a Arztegesetz vorgeschriebenen

theoretischen und praktischen Fortbildung ist

FrauDr.Helga HAHN
geb.: 12.9.1958

berechtigt, die Bezeichnung

NOTARZT
zu führen.

Der Präsident
der Österreichischen Artzekammer

Wien, am 16. Oktober 1989


